
Übereinkommen Nr. 29
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit

vom 1. Juni 1956 (BGBL.  II 1956, 640 / in der BRD in Kraft getreten am 5. Juni 1957
(Auszug)

Art. 1.1. Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen
ratifiziert, verpflichtet sich, den Gebrauch der Zwangs- oder Pflichtarbeit in allen Formen
möglichst bald zu beseitigen.

2. Bis  zur  völligen  Beseitigung  darf  Zwangs-  oder  Pflichtarbeit  während  einer  Über-
gangszeit ausschließlich für öffentliche Zwecke und auch dann nur ausnahmsweise
angewandt  werden;  dabei  sind  die  in  den  nachstehenden  Artikeln  vorgesehenen
Bedingungen und Sicherungen einzuhalten.

3. Nach Ablauf von 5 Jahren, berechnet vom Inkrafttreten dieses Übereinkommens, und
anlässlich des im nachstehenden Artikel 31 vorgesehenen Berichtes hat der Verwal-
tungsrat des Internationalen Arbeitsamtes zu prüfen, ob es möglich ist, die Zwangs-
oder Pflichtarbeit in allen ihren Formen ohne weiteren Verzug zu beseitigen, und zu
entscheiden, ob diese Frage auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.

Art. 2.1. Als „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne des Übereinkommens gilt jede Art von
Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe (siehe
Hartz IV / sog. 1 Euro Jobs oder zwangsweise gemeinnützige Arbeit) verlangt wird und für
die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat.

2. Als  „Zwangs-  oder  Pflichtarbeit“  im  Sinne  dieses  Übereinkommens  gelten  jedoch
nicht:

a.) jede Arbeit oder Dienstleistung auf Grund der Gesetze über die Militärpflicht, soweit
diese Arbeit oder Dienstleistung rein militärischen Zwecken dient;

b.) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten der Bürger eines
Landes mit voller Selbstregulierung gehört;

c.) jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person aufgrund einer gerichtlichen
Verurteilung verlangt wird, jedoch unter der Bedingung, dass diese Arbeit oder Dienst-
leistung unter  Überwachung und Aufsicht  der  öffentlichen Behörden ausgeführt  wird
und dass der Verurteilte nicht an Einzelpersonen oder private Gesellschaften und Verei-
nigungen verdingt oder ihnen sonst zur Verfügung gestellt wird;

d.) jede Arbeit oder Dienstleistung in Fällen höherer Gewalt, nämlich im Falle von Krieg,
oder wenn Unglücksfälle eingetreten sind oder drohen, wie Feuersbrunst, Überschwem-
mung,  Hungersnot,  Erdbeben,  verheerende  Menschen-  und  Viehseuchen,  plötzlichen
Auftreten  von  wilden  Tieren,  Insekten-  oder  Pflanzenplagen,  und  überhaupt  in  allen
Fällen, in denen das Leben oder die Wohlfahrt der Gesamtheit oder eines Teiles der Be-
völkerung bedroht ist;

e.)  kleinere  Gemeindearbeiten,  die  unmittelbar  dem Wohle  der  Gemeinschaft  dienen,
durch ihre Mitglieder ausgeführt werden und daher zu den üblichen Bürgerpflichten der
Mitglieder der Gemeinschaft gerechnet werden können, unter der Voraussetzung, dass
die Bevölkerung oder ihre unmittelbaren Vertreter berechtigt sind, sich über die Notwen-
digkeit der Arbeiten zu äußern.

Anmerkung:  Die  Praxis  deutscher  Sozialämter,  leistungsempfangende  Asylbewerber  zu  gemein-
nütziger Arbeit zu verpflichten, wurde bereits durch einen Expertenausschuss der ILO der Vereinten
Nationen als Verstoß gegen das Verbot der Zwangsarbeit / ILO – Konvention Nr. 29 gewertet.


